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Zielsetzung der „energiewende” sind mehr erneuerbare und weniger fossile energien.

in teil 1 unseres beitrags (ausgabe 2013.5, seiten 12 ff.) 
wurde die aktuelle amtliche Netzausbauplanung für 
Deutschland skizziert und – gegenüber dem volkswirtschaft-
lichen Optimum – als weit überdimensioniert dargestellt. 

Diese Überdimensionierung begünstigt die Kraftwerksbe-
treiber, insbesondere von großen Kohlekraftwerken, und 
belastet die stromverbraucher unnötig in doppelter weise: 
sie bezahlen mit dem eeg-Zuschlag von mittlerweile über 
5 cent pro kwh den ausbau der erneuerbaren energien und 
zudem mit stark wachsenden leitungsentgelten für neue 
leitungen, die nicht etwa für die Übertragung von erneuer-
baren energien erforderlich sind, sondern vor allem für die 
Übertragung von Kohlestrom zeitgleich zu starkwindein-
speisung. Die Zielsetzung der „Energiewende”, nämlich mehr 
erneuerbare und weniger fossile energien, wird damit ad 
absurdum geführt. 

im Folgenden sollen die grundlegenden Defizite und 
Fehler der Netzausbauplanung erläutert werden. 

netzausbau für die nicht erforderliche einspeisung von 
Kohlestrom und für den Stromexport ausgelegt
im gegensatz zu den gesetzlich festgelegten energiepoliti-
schen Zielen der energiewende soll das stromnetz für eine 
unbeschränkte einspeisung fossil erzeugten stroms auch bei 
gleichzeitig hoher einspeisung von erneuerbarem strom 
ausgebaut werden.

bei der Netzausbauplanung bleibt nämlich weiterhin ein 
herunterregeln konventioneller Kraftwerke („Redispatch”) 

widerspricht grundlegend der energiewende, die mehr erneu-
erbare energien und weniger Kohlestrom als Ziel hat. bei 
ausreichend erneuerbarem energieangebot muss demnach 
zwingend die Kohlestromproduktion heruntergefahren wer-
den. Der nun vorgesehene Netzausbau für den weiterbetrieb 
von Kohlekraftwerken auch bei starkwindeinspeisung ist 

unberücksichtigt mit der fragwürdigen begründung: „Redis-
patch und Countertrading sind präventive und kurative Maßnah-
men des Netzbetriebs. Diese dürfen in der Netzplanung nicht 
angewandt werden.” Dies klingt nach einem gesetzlichen 
Verbot, doch ein solches Verbot existiert mitnichten. Die 
Verweigerung von „Redispatch” bei der Netzausbauplanung 

teil 2: Defizite und methodische Fehler der Netzausbauplanung

strOmNetZausbau – wOFÜr uND FÜr weN?
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deshalb extrem kontraproduktiv für die energiewende. sobald 
die Öffentlichkeit dieses Doppelspiel zu ihren lasten durch-
schaut hat, ist dadurch auch die derzeitige breite gesellschaft-
liche akzeptanz der energiewende in Frage gestellt.

Der zusätzliche Netzausbaubedarf wird im Netzentwick-
lungsplan (NeP) auch mit steigenden stromexporten be-
gründet: „Ein Vergleich der Handelsbilanzen zeigt, dass 
Deutschland im Szenario B 2023 des NEP 2013 ein höheres 
Exportverhalten aufweist. Es werden im Mittel rund 8 GW 
mehr exportiert als im Leitszenario B 2022 des NEP 2012. 
Während Deutschland im Szenario B 2022 in knapp 60 % der 
Jahresstunden Leistung ins Ausland exportiert, sind es im 
Szenario B 2023 75 %. Dies bedeutet, dass aufgrund gestiege-
ner Erzeugung in Deutschland die Exporte ansteigen. Die 
Folge ist tendenziell ein höherer Netzausbaubedarf.” Diese 
höheren exporte resultieren u. a. aus der Kohlestromproduk-
tion auch bei starkwindlagen, wie im aktuellen Netzentwick-
lungsplan 2013 ausgeführt wird: „… Da Kohlekraftwerke 
zumeist zu den Erzeugungseinheiten mit geringeren Erzeu-
gungskosten gehören, sind eine gleichzeitige hohe (regionale) 
Windeinspeisung und eine hohe Einspeisung aus Kohlekraft-
werken durchaus möglich. Sind im Ausland teurere Kraftwerke 
im Einsatz, werden diese bis zur vollständigen Ausnutzung der 
Handelsmöglichkeiten ebenfalls reduziert.” 

im Klartext: Der deutsche stromverbraucher bezahlt 
zusätzliche leitungen, angeblich zur integration erneuerba-
rer energien, in wirklichkeit aber, damit die deutschen 
Kohlekraftwerke auch bei starkwindeinspeisung weiterlau-
fen und ihren Kohlestrom ins ausland exportieren können.

als ergebnis werden bei starkwindlagen von Jahr zu Jahr 
wachsende mengen elektrischer energie exportiert, der 
cO2-ausstoß wird nicht verringert. Die Kosten für diesen, 
dem § 1 des enwg direkt zuwider laufenden Netzausbau 
bezahlt der deutsche stromverbraucher, der schon die mehr-
kosten für die eeg-Vergütung trägt. Der Öffentlichkeit aber 
wird erklärt, der erhöhte Netzbedarf für den export (rekord-
Nettostromexport von 22 twh in 2012) werde durch die 
wachsende einspeisung erneuerbarer energie verursacht. 

Volkswirtschaftlich gebotenes abschneiden der seltenen 
Leistungsspitzen nicht  eingeplant
„Der Netzausbau muss sowohl volkswirtschaftlich als auch 
betriebswirtschaftlich effizient sein. Dies bedeutet, dass die 

Abschneiden der regenerativen Erzeugungsspitzen, die nur an 
wenigen Stunden im Jahr auftreten, kann den Netzausbau 
reduzieren. Die Höhe der abgeschnittenen Leistung und der 
daraus resultierenden nicht übertragbaren Energiemengen ist 
eine entscheidende Einflussgröße für den Netzausbaubedarf.”

erste ergebnisse konkreter sensitivitätsanalysen wurden 
anfang Juli 2013 von den vier Übertragungsnetzbetreibern 
vorgelegt:
 – eine reduzierung des stromverbrauchs führt zu einer 

deutlichen reduzierung des Netzausbaubedarfs. 
 – eine Kappung von windenergiespitzen ermöglicht eben-

falls reduzierungen des Netzausbaubedarfs, wobei da-
durch nur maximal 0,3 % der erneuerbaren energien 
ausgesperrt werden. 

 – Die Übertragungsnetzbetreiber schlagen zu recht vor, die 
Kappung von einspeisespitzen regional zu differenzieren 
und eine „Berücksichtigung der zeitgleichen Auslastung des 
Übertragungsnetzes als Parameter für die Kappung anstelle 
einer bloßen Ausrichtung an der Höhe (Leistung) der Wind-
energieeinspeisung”. Dies würde nach unseren abschät-
zungen eine weitere enorme reduzierung des Netzaus-
baubedarfs ermöglichen bei gleichzeitig deutlicher Verrin-
gerung der dadurch ausgesperrten erneuerbaren 
energien. es steht zu hoffen, dass diese Vorschläge mög-
lichst bald in die Praxis umgesetzt werden und dadurch 
ein weiterer unnötiger Netzausbau vermieden wird.

bestimmung des netzausbaus ohne berücksichtigung 
eben seiner Kosten
hier wird die bis hier dargestellte volkswirtschaftliche un-
vernunft der Netzentwicklungspläne noch überboten. als 
eingangsdaten für die Netzplanung gehen nämlich auch im 
aktuellen Netzentwicklungsplan 2013 nur die erzeugungs-
kosten der Kraftwerke ein, nicht aber die Kosten des jeweils 
erforderlichen Netzausbaus: „Die Entscheidung, welche 
Kraftwerke zur Leistungserzeugung eingesetzt werden, erfolgt 
entsprechend den variablen Erzeugungskosten der Kraftwerke. 
Die so bestimmte Ein satzreihenfolge der Kraftwerke wird als 
Merit-Order bezeichnet.”

es ist ein unverständlicher und unentschuldbarer metho-
discher Fehler, bei der Optimierung von maßnahmen die 
(wahrhaft beträchtlichen) Kosten eben dieser maßnahmen 
nicht miteinzubeziehen – etwa nach dem motto: Kosten für 

Netze in der Energiezukunft nicht zur Aufnahme von jeder 
beliebig angebotenen Strommenge ausgebaut werden sollten”, 
soweit die bundesnetzagentur in einem grundsatzpapier im 
Jahr 2012. Für eben diese energiezukunft aber behauptet 
der Netzentwicklungsplan 2013: „Auf Basis der aktuell 
gültigen gesetzlichen Regelungen ist der EEG-Strom jedoch 
vollständig aufzunehmen und zu übertragen. Deshalb wird 
diese Möglichkeit des Abschneidens von Erzeugungsspitzen im 
Netzentwicklungsplan nicht systematisch betrachtet.” 

Der resultierende Netzausbau steht damit offensichtlich 
im widerspruch zu der gesetzlich gebotenen volkswirt-
schaftlichen Zumutbarkeit des Netzausbaus. Der Netzaus-
bau ist bekanntlich dann optimal, wenn seine grenzkosten 
gleich sind seinem grenznutzen. Für leitungen, deren 
Notwendigkeit mit der Fernübertragung von ee-strom, 
insbesondere aus windenergieanlagen, begründet wird, 
wurden umfangreiche untersuchungen durchgeführt. Dem-
nach ist der Netzausbau dann optimal, wenn über die leitun-
gen etwa 60 % bis 70 % der regional insgesamt installierten 
ee-generatorleistung gesichert in weiter entfernte Nachfra-
geschwerpunkte übertragen werden kann, nicht aber die 
Jahresspitze von 90 % und mehr, wie in den Netzentwick-
lungsplänen vorgesehen. 

auch der Netzentwicklungsplan 2013 bestätigt die große 
bedeutung des abschneidens der regenerativen erzeu-
gungsspitzen für den Netzausbau: „Das Abschneiden der 
regenerativen Erzeugungsspitzen, die nur an wenigen Stunden 
im Jahr auftreten, kann den Netzausbau reduzieren. Die Höhe 
der abgeschnittenen Leistung und der daraus resultierenden 
nicht übertragbaren Energiemengen ist eine entscheidende 
Einflussgröße für den Netzausbaubedarf.” Die bundesnetz-
agentur hatte anfang 2013 in ihrem neuen szenariorahmen 
die Netzbetreiber beauftragt, alternativberechnungen für 
ein abschneiden seltener regenerativer erzeugungsspitzen 
durchzuführen mit der folgenden begründung: „Im Einzelnen 
ergab eine Auswertung der Daten der Übertragungsnetzbetrei-
ber für das Wetterjahr 2007, dass die tatsächlich eingespeiste 
Leistung nur in 172 Stunden des Jahres 2007 über 80 % der 
gesamten installierten Leistung lag, und dass der Energiever-
lust auf Grundlage einer pauschalen, bundesweiten Beschrän-
kung 0,4 % der gesamten Jahresarbeit von Onshore-Wind-
energieanlagen in der Bundesrepublik Deutschland betragen 
hätte.” Der Netzentwicklungsplan 2013 schreibt hierzu: „Das 
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den Netzausbau interessieren nicht, die werden ohnehin auf 
die Netzentgelte umgelegt und von den stromverbrauchern 
bezahlt. Optimiert wird so der ertrag der konventionellen 
Kraftwerke, nicht aber der volkswirtschaftliche Nutzen des 
gesamten stromversorgungssystems aus erzeugung, Über-
tragung und Verteilung. 

ein beispiel: wenn in süddeutschland zusätzliche leis-
tung erforderlich ist und ein norddeutsches Kohlekraftwerk 
niedrigere einzelwirtschaftliche grenzkosten hat als ein 
gaskraftwerk in süddeutschland, dann wird hierfür bei 
einem möglichen Übertragungsengpass eine neue leitung in 
den Netzentwicklungsplan eingestellt, ohne die dadurch 
bedingten Netzausbaukosten dem angeblich kostengünsti-
geren Kohlekraftwerk zuzurechnen. 

mit anderen worten: es erfolgt keine simultane Optimie-
rung von Kraftwerkseinsatz und Netzausbau. allein der 
einsatz der Kraftwerke wird optimiert und danach der dafür 
erforderliche Netzausbau bestimmt, ohne seine Kosten, die 
der stromverbraucher trägt, in der Kosten-Nutzen-rech-
nung zu berücksichtigen. Zum einen ist dies ein offensichtli-
cher schwerer methodischer Fehler, der die gesamte be-
darfsanalyse fragwürdig macht, zum anderen aber eine 
weitere maßnahme zur Überwälzung der Kosten der ener-
giewende auf die Verbraucher, die den resultierenden über-
dimensionierten Netzausbau alleine bezahlen müssen, 
während die eigentümer der Kraftwerke durch die resultie-
rende bessere auslastung profitieren.

Soziale Kosten des netzausbaus bleiben unberücksichtigt
linienförmige infrastrukturmaßnahmen, wie vor allem 
straßen, aber eben auch Freileitungen, insbesondere solche 
mit hohen masten und breiten trassen, stellen eine land-
schaftsinanspruchnahme dar, die nicht nur den wirtschaftli-
chen wert der durchschnittenen Flächen im gesamten 
bereich ihrer sichtbarkeit vermindert (stichwort „Verdrah-
tung der landschaft“), sondern auch je nach landschaftstyp 
die Natur mehr oder weniger stark beschädigt und den 
erholungswert naturnaher landschaft beeinträchtigt; man 
denke nur an die südthüringen-Freileitung, die den renn-
steig queren soll.

Da eine nicht genau bestimmbare Öffentlichkeit von 
diesen beinträchtigungen betroffen ist, spricht man von 
„sozialen Kosten“ oder – in bezug auf die Verursacher – 

Wahrung der Stabilität des Gesamtsystems begrenzt (bei-
spielsweise dem max. Betriebsstrom von 3.600 A, …”. aber 
dieser maximale betriebsstrom ist doch keine absolute 
technisch-physikalische Obergrenze, auch wenn hierbei 
neben den Fragen der thermischen belastbarkeit im statio-
nären betriebszustand vor allem die weit schwierigeren 
Probleme der möglichen dynamischen instabilitäten etwa 
bei Kurzschlüssen oder blitzschlag u.Ä. eine rolle spielen. 
bei der dynamischen Netzstabilität geht es um die regelung 
sehr hoher ströme im millisekundentakt in einem hochgra-
dig nichtlinearen system, in dem der Übergang vom „regulä-
ren“ zum „chaotischen“ Verhalten unbedingt verhindert 
werden muss. 

Der vorgesehene hohe und noch wachsende anteil an 
hgÜ-gleichstromleitungen mit den phasensteuerbaren 
umrichteranlagen bietet hier, wie auch bei der lösung der 
blindstromproblematik, neue möglichkeiten, die derzeit 
untersucht werden. Der Netzentwicklungsplan sollte offen 
sein für diese rasch fortschreitenden entwicklungen.

ergebnis: heute gegebene technische alternativen wer-
den unzureichend berücksichtigt, insbesondere kostengüns-
tige maßnahmen zur erhöhung der stationären grenzleis-
tung, zur blindstromerzeugung und zur Verbesserung der 
dynamischen Netzstabilität. 

auch von „externen Kosten“ solcher eingriffe. mit der 
bestimmung und monetarisierung solcher „externer Kos-
ten“ sowie der möglichkeit ihrer reinternalisierung etwa 
durch umweltbezogene steuern oder die Pflicht, Verschmut-
zungsrechte zu erwerben, befasst sich seit langem ein 
Zweig der Volkswirtschaftslehre (führende Vertreter sind 
z. b. a. Pigou, r. coase und w. Kapp). 

bereits ende der 1980er Jahre haben die autoren dieses 
beitrags die bestimmung und monetarisierung der „exter-
nen Kosten“ für konkrete leitungsprojekte durchgeführt. 
eine quantitative bestimmung dieser „externen Kosten“, 
etwa in euro pro km leitungslänge, hängt offenbar auch von 
subjektiven wertmaßstäben und beurteilungen ab. bei der 
abwägung von alternativen, etwa Freileitung versus erdka-
bel oder leitungsneubau versus Verstärkung bestehender 
leitungen, ist eine abschätzung der jeweiligen „externen 
Kosten“ erforderlich. Dies sollte vernünftigerweise auch bei 
der bundesnetzplanung geschehen, ehe die wünsche der 
Kraftwerks- und Netzbetreiber zu lasten der allgemeinheit 
in nicht mehr verhandelbare bundesgesetze umgewandelt 
werden. 

neue technische möglichkeiten im Höchstspannungs
bereich unzureichend berücksichtigt
„Entsprechend den Vorgaben des EnWG wird Netzoptimie-
rungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen der Vorzug vor 
Netzausbaumaß nahmen gegeben. Diesem sogenannten NOVA-
Prinzip (Netzoptimierung vor -verstärkung und -ausbau) folgen 
die ÜNB [Übertragungsnetzbetreiber] konsequent.”, so der 
aktuelle Netzentwicklungsplan 2013: Das klingt gut, aber die 
offiziellen Netzausbauplanungen verstehen unter Netzopti-
mierung und Netzverstärkung i.w. nur Optimierung von 
stromflüssen, auflegung von zusätzlichen leiterseilen auf 
bisher nicht voll genutzte masten und ersatz von bestehen-
den 220kV-Freileitungen durch den Neubau von 380kV-Frei-
leitungen. Netzoptimierung mittels leiterseiltemperaturmo-
nitoring wird bei keiner einzelmaßnahme auch nur erwähnt, 
Netzverstärkung durch den einsatz von hochtemperatur-
leiterseilen nur bei einigen wenigen einzelmaß nahmen.

hierfür werden keine detaillierteren begründungen gege-
ben, vielmehr wird nur ganz allgemein auf begrenzungen 
des maximalen betriebsstroms verwiesen: „Die Optimie-
rungsmöglichkeiten sind aber auf physikalische Werte zur 
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Green Building

Zertifikate · Recht · Steuern · Finanzierung

Top-Titel zum Energierecht. 

Boewe · Meckert (Hrsg.)

Leitfaden Windenergie
Planung, Finanzierung und Realisierung von 
Onshore-Windenergieanlagen  

2013, 310 Seiten, € 35,–  

ISBN 978-3-415-04863-8

Der Leitfaden gibt einen umfassenden Einblick in 
die komplexen Zusammenhänge der Planung, Finan-
zierung und Realisierung von Windenergieanlagen. 
Das Werk informiert nicht nur über die rein juristi-
schen Fragestellungen und Grundlagen, auch die 
wirtschaftlichen und steuerlichen Besonderheiten 
sind dargestellt. 

Bröll · Dirnberger · Schiebel

Energiewende und Baurecht 
2013, 184 Seiten, € 28,–  

ISBN 978-3-415-05105-8

Ausgehend von der Klimaschutznovelle zum Bauge-
setzbuch erläutern die Autoren detailliert die Neue-
rungen in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik 
und Biomasse. Aber auch der »Energiewende im 
kleineren Kontext« wird Rechnung getragen: Anhand 
eines Beispiels stellen die Autoren die Möglichkeiten 
der energetischen Ortssanierung dar. 

Schlemminger (Hrsg.)

Green Building 
Zertifikate – Recht – Steuern – Finanzierung  

2013, 236 Seiten, € 29,80  

ISBN 978-3-415-04909-3

Dieses Handbuch schafft Transparenz: Was leistet 
ein Green Building-Zertifikat, was nicht? Wer haftet 
wem gegenüber bei Fehlerhaftigkeit bzw. Unvoll-
ständigkeit? Darüber hinaus bietet das Handbuch 
praktische Vorschläge, wie Green Building-Anforde-
rungen in den Verträgen »rund um die Immobilie« 
abgehandelt werden.
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